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Sehr geehrter Herr Flügel 

 

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat den Schweizerischen Städteverband (SSV) einge-

laden, am Vernehmlassungsverfahren zur Aufhebung der Befreiung der Elektromobile von der Automobil-

steuer teilzunehmen. Auf Einladung des SSV vom 20. April 2023 nimmt der Stadtrat von Luzern zuhan-

den des SSV zur Vernehmlassungsvorlage Stellung. 

 

Die Stadt Luzern befürwortet die Änderung der Automobilsteuerverordnung und die damit verbundene 

Aufhebung der Befreiung der Elektromobile von der Automobilsteuer. Die im erläuternden Bericht zur 

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens aufgeführten Argumente werden durch die Stadt Luzern 

gestützt. Insbesondere da die Vorlage gemäss erläuterndem Bericht keine Auswirkungen auf urbane 

Zentren haben wird. 

 

Kritisch erachtet die Stadt Luzern hingegen die Verwendung der Steuereinnahmen für den National- 

strassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF)1. Ein Grossteil der Gelder fliesst in den Ausbau und 

Unterhalt von Nationalstrassen (60 Prozent im Jahr 2021). Weitere rund 11 Prozent werden für die Eng-

passbeseitigung bzw. Kapazitätserweiterungen bei Nationalstrassen entnommen. Lediglich maximal 

10 Prozent fliessen via Agglomerationsprogramme in Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglome-

rationen. Hinsichtlich Mittelverwendung scheint aus Sicht der Stadt Luzern ein Ausbau der Strassen 

zugunsten des motorisierten Individualverkehrs weder zeitgemäss noch zielführend hinsichtlich der Ener-

gie- und Klimaziele. Die Stadt Luzern fordert daher, dass die Beiträge für Verkehrsinfrastrukturen in Städ-

ten und Agglomerationen oder zweckgebundene Mittel für erneuerbare Antriebe der Busflotten des 

öffentlichen Verkehrs auf mindestens 20 Prozent des NAF steigen sollen. 

 

                                                      
1 https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/strassenfinanzierung/naf.html  

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/strassenfinanzierung/naf.html
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Der Stadtrat bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Beat Züsli 
Stadtpräsident 

Michèle Bucher 
Stadtschreiberin 

 
 
 

 
Kopie an 
 Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement BUWD, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern 
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